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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

Unternehmer 

Zugriff auf Kassendaten 
Das Finanzamt hat im Rahmen einer Außenprüfung das 
Recht, auf die Daten des Warenwirtschaftssystems eines 
Einzelhändlers zuzugreifen, mit dem alle Einzelverkäufe 
aufgezeichnet worden sind. Die Pflicht zur Aufzeichnung 
der jeweiligen Verkäufe ist auch zumutbar, wenn der Un-
ternehmer eine sog. PC-Kasse verwendet, die eine Auf-
zeichnung der Informationen zu den einzelnen Barverkäu-
fen und deren dauerhafte Speicherung ermöglicht. 

Hintergrund: Das Finanzamt hat das Recht zur „digitalen 
Außenprüfung“. Es kann im Rahmen einer Außenprüfung 
die Vorlage der Buchführungsdateien fordern, um sie auf 
einem PC des Prüfers mit spezieller Software auszuwerten. 

Streitfall: Eine bilanzierende Apothekerin verwendete eine 
PC-Kasse, die mit einem Warenwirtschaftssystem verbun-
den war. Auf diese Weise wurde jeder einzelne Verkauf 
gesondert erfasst. Im Rahmen einer Außenprüfung forderte 
der Prüfer die Vorlage der Einzeldaten dieser Kasse in 
elektronisch auswertbarer Form. Gegen diese Aufforderung 
wehrte sich die Apothekerin. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt den Da-
tenzugriff des Finanzamts für zulässig und wies die hierge-
gen gerichtete Klage ab: 

n Als Einzelhändlerin war die Apothekerin grundsätzlich 
zur Aufzeichnung jedes einzelnen Verkaufs verpflich-
tet. Hierzu gehört die Dokumentation von Inhalt und 
Ablauf des Geschäfts, insbesondere des Kaufpreises, 
aber auch des Namens des Vertragspartners. 

n Begrenzt wird die Einzelaufzeichnungspflicht nur 
durch den Grundsatz der Zumutbarkeit, der insbe-
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sondere bei Bargeschäften gilt. Bei einer Vielzahl von 
Bargeschäften mit kleineren Beträgen und namentlich 
nicht bekannten Käufern ist die Einzelaufzeichnungs-
pflicht eingeschränkt, so dass es genügen kann, nur 
die Summe der Tagesverkäufe zu erfassen. 

n Diese Einschränkung gilt jedoch nicht, wenn der Ein-
zelhändler eine PC-Kasse verwendet, die jedes ein-
zelne Geschäft aufzeichnet, insbesondere den ver-
einnahmten Geldbetrag und die verkaufte Ware. In 
diesem Fall kann der Einzelhändler seine Einzelauf-
zeichnungspflicht auf zumutbare Weise erfüllen. 

n Aus der sich danach ergebenden Aufzeichnungs-
pflicht folgt eine Aufbewahrungspflicht der Daten so-
wie eine Vorlagepflicht bei einer Außenprüfung. 

Hinweise: Das Urteil ist richtungsweisend und stärkt die 
Rechte der Finanzverwaltung. Das Finanzamt darf danach 
auf elektronische Daten zugreifen und sie auswerten, wenn 
ein buchführungspflichtiger Händler Verkaufs- und Waren-
wirtschaftsdaten mithilfe einer PC-Kasse erfasst. Aus dem 
Urteil folgt zwar keine Verpflichtung des Steuerpflichtigen, 
eine derartige PC-Kasse zu verwenden. Benutzt er sie, 
muss er die damit aufgezeichneten Daten speichern und 
auf Anforderung des Außenprüfers auch vorlegen. 

Das Urteil gilt für buchführungspflichtige Steuerpflichtige, 
also insbesondere für Kaufleute. Nicht geäußert hat sich 
der BFH zu der Frage, ob die Einzelaufzeichnungspflicht 
auch bei der Einnahmen-Überschussrechnung gilt. 

Kapitalanleger 

Abgeltungsteuer und Günstigerprüfung 
Im Bereich der Kapitaleinkünfte ist der tatsächliche Wer-
bungskostenabzug auch dann ausgeschlossen, wenn die 
sog. Günstigerprüfung zur Anwendung eines niedrigeren 
individuellen Steuersatzes anstelle des Abgeltungsteuer-
satzes von 25 % führt. Abziehbar ist lediglich der Sparer-
Pauschbetrag von 801 € bei Alleinstehenden bzw. von 
1.602 € bei zusammenveranlagten Ehegatten. 

Hintergrund: Seit Einführung der Abgeltungsteuer i. H. von 
25 % kann grundsätzlich nur noch der Sparer-
Pauschbetrag abgezogen werden. Höhere Werbungskos-
ten werden also nicht mehr berücksichtigt. Steuerpflichtige 
mit einem niedrigen Einkommen können jedoch eine sog. 
Günstigerprüfung beantragen. Es wird dann der niedrigere 
individuelle Steuersatz angewendet. Fraglich ist, ob in 
diesem Fall nicht doch – über den Sparer-Pauschbetrag 
hinaus – die tatsächlich entstandenen Werbungskosten 
abgezogen werden können. 

Streitfall: Eine pflegebedürftige Rentnerin erzielte neben 
ihren Renteneinkünften auch Kapitaleinkünfte in Höhe von 
ca. 30.000 €. Ihr Kapitalvermögen wurde durch einen Treu-
händer verwaltet, der hierfür ein Honorar von ca. 10.000 € 
erhielt. In ihrer Einkommensteuererklärung beantragte die 
Rentnerin die Günstigerprüfung und machte zudem das 
Honorar für den Treuhänder als Werbungskosten geltend. 
Das Finanzamt gewährte zwar den niedrigeren individuel-
len Steuersatz, erkannte aber die Werbungskosten nicht 

an. Es berücksichtigte lediglich einen Teilbetrag der Kosten 
als außergewöhnliche Belastung, weil der Treuhänder auch 
die Betreuung der Rentnerin übernommen hatte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof wies die Klage ab: 

n Auch bei der Günstigerprüfung ist der Werbungskos-
tenabzug ausgeschlossen. Die Günstigerprüfung führt 
lediglich zur Anwendung eines niedrigeren (individuel-
len) Steuersatzes anstelle des Abgeltungsteuersat-
zes, nicht aber zu einer geänderten Ermittlung der 
Einkünfte. Damit ist sowohl beim Abgeltungsteuersatz 
als auch beim individuellen Steuersatz im Rahmen 
der Günstigerprüfung der Werbungskostenabzug 
ausgeschlossen. 

n Der Ausschluss des Werbungskostenabzugs verfolgt 
u. a. einen Vereinfachungszweck, der ebenfalls bei 
Kleinanlegern bei der Günstigerprüfung zu beachten 
ist. Es war vorliegend verfassungsrechtlich nicht ge-
boten, einen Werbungskostenabzug aufgrund des 
ungewöhnlichen Falls zuzulassen; denn die Rentnerin 
hatte trotz ihrer nicht übermäßig hohen Erträge eine 
ungewöhnlich hohe Treuhandvergütung gezahlt. 

Spekulationsgewinn beim 
Grundstücksverkauf 
Ein Gewinn aus der Veräußerung eines privaten Grund-
stücks innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist ist auch 
dann steuerpflichtig, wenn der Kaufvertrag unter einer 
aufschiebenden Bedingung steht und die Bedingung erst 
nach Ablauf der Spekulationsfrist eintritt. 

Hintergrund: Der Gewinn aus privaten Veräußerungsge-
schäften ist steuerpflichtig, wenn der Verkauf innerhalb der 
Spekulationsfrist erfolgt. Diese beträgt grundsätzlich zwei, 
bei Grundstücken zehn Jahre zwischen An- und Verkauf. 

Streitfall: Der Kläger kaufte im März 1998 ein Grundstück, 
das zuvor der Bahn gehörte und das er privat nutzte. Am 
30. 1. 2008 – also innerhalb der zehnjährigen Spekulations-
frist – verkaufte er das Grundstück mit Gewinn. Der Kauf-
vertrag stand unter der Bedingung, dass die Bahn das 
Grundstück entwidmet; hierzu kam es am 10. 12. 2008, 
also nach Ablauf der Spekulationsfrist. Das Finanzamt 
nahm einen steuerpflichtigen Spekulationsgewinn an. 

Entscheidung: Dem folgte der Bundesfinanzhof (BFH): 

n Für die Berechnung der Spekulationsfrist kommt es 
grundsätzlich auf den Abschluss des Kaufvertrags an.  

n Dies gilt auch bei einem unter einer Bedingung ste-
henden Vertrag. Denn die Vertragspartner haben sich 
bereits mit Vertragsabschluss gebunden und kön-
nen sich vom Vertrag nicht mehr einseitig lösen. Die 
Bedingung tritt später von selbst ein, ohne dass die 
Vertragspartner deren Eintritt verhindern könnten. 

Hinweise: Verkäufer sollten darauf achten, den Kaufvertrag 
erst nach Ablauf der Spekulationsfrist abzuschließen. 
Durch Vereinbarung einer aufschiebenden Bedingung kann 
die Spekulationsfrist nicht umgangen werden. Eine Aus-
nahme gilt allerdings dann, wenn der Vertrag durch einen 
vollmachtlosen Vertreter abgeschlossen wird. Hier kann der 
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Vertretene die Genehmigung, die für die Wirksamkeit des 
Kaufvertrags erforderlich ist, jederzeit ablehnen, so dass 
noch keine bindenden Vertragserklärungen vorliegen. Ent-
scheidend ist dann der Zeitpunkt der Genehmigung. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Pauschalsteuer bei Geschenken 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur Pauschalie-
rung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen Stellung 
genommen. Hierbei ist es auf die neuere Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) zu diesem Thema eingegan-
gen (lesen Sie hierzu unsere Mandanten-Info 2/2014). 

Hintergrund: Arbeitgeber können für bestimmte Sachzu-
wendungen die Steuer für den Zuwendungsempfänger 
übernehmen. Sie entrichten dann eine pauschale Einkom-
mensteuer von 30 % zzgl. Kirchensteuer auf den Wert der 
Zuwendung. Eine derartige Pauschalsteuer kommt zum 
einen bei Geschenken an Geschäftsfreunde oder bei 
Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, die zusätzlich zum 
Arbeitslohn geleistet werden, in Betracht. 

Wichtige Aussagen des BMF: 

n Pauschalierbar sind nur betrieblich veranlasste 
Sachzuwendungen. Nicht pauschaliert werden kön-
nen Zuwendungen, die der Gesellschafter einer 
GmbH aus privaten Mitteln an die Arbeitnehmer der 
GmbH erbringt. Insoweit folgt das BMF dem BFH. 

n Die Zuwendung muss beim Empfänger grundsätzlich 
steuerbar und steuerpflichtig sein. Eine Pauschal-
steuer ist daher nicht möglich, wenn der Empfänger in 
Deutschland gar nicht steuerpflichtig ist. Auch hier 
übernimmt das BMF die Rechtsprechung des BFH. 

n Die Bewirtung eines Geschäftsfreundes führt nicht zu 
einer Pauschalsteuer, es sei denn, sie ist Teil einer 
sog. Incentive-Reise oder einer Repräsentationsver-
anstaltung, wie einem Golfturnier. Das BMF hält hier 
an seiner bisherigen Auffassung fest und folgt den 
Bedenken des BFH nicht, der bei der Bewirtung von 
Geschäftsfreunden generell von einer pauschalierba-
ren Zuwendung ausgeht. 

n Für Streuwerbeartikel mit einem Wert von bis zu 
10 € (z. B. Kalender und Kugelschreiber mit Werbe-
aufdruck) muss ebenfalls keine Pauschalsteuer ent-
richtet werden. Der BFH hingegen sieht dies anders. 

Hinweise: Das neue BMF-Schreiben ist erfreulich, denn es 
übernimmt die BFH-Rechtsprechung, soweit sie für den 
Steuerzahler positiv ist, und weicht von ihr ab, soweit sie 
für diesen nachteilig ist. Eine Pflicht zur Pauschalierung 
besteht übrigens nicht. Entscheidet sich der Arbeitgeber 
bzw. Unternehmer gegen eine Pauschalierung, muss der 
Zuwendungsempfänger die Zuwendung versteuern. 

Alle Steuerzahler 

Entrümpelungskosten als 
Nachlassverbindlichkeiten? 
Die Kosten für die Entrümpelung einer geerbten Immobilie 
sind keine Nachlassverbindlichkeiten und mindern daher 
die Erbschaftsteuer nicht. Es handelt sich vielmehr um 
nicht abziehbare Kosten der Nachlassverwaltung. 

Hintergrund: Die Höhe der Erbschaftsteuer hängt u. a. vom 
Wert des Erbes ab. Hiervon sind sog. Nachlassverbindlich-
keiten abzuziehen, d. h. Kosten, die dem Erben unmittelbar 
im Zusammenhang mit der Abwicklung, Regelung oder 
Verteilung des Nachlasses oder mit der Erlangung des 
Erbes entstehen. Nicht zu den abziehbaren Nachlassver-
bindlichkeiten gehören nach dem Gesetz die Kosten der 
Nachlassverwaltung. 

Streitfall: Der Kläger erbte im Mai 2012 eine Immobilie, die 
völlig vermüllt war. Er ließ das Grundstück entrümpeln und 
zahlte hierfür rund 17.000 €. Diese Kosten machte er in 
seiner Erbschaftsteuererklärung als Nachlassverbindlich-
keiten geltend. Im September 2013 verkaufte er die Immo-
bilie. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
erkannte die Entrümpelungskosten nicht als Nachlassver-
bindlichkeiten an und wies die Klage ab: 

n Zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören nicht die 
Kosten der Verwaltung des Nachlasses. Sobald der 
Erbe die rechtliche Herrschaft über den Nachlass er-
langt hat und der Wert des Nachlasses weder gegen-
über etwaigen Miterben noch gegenüber dem Fi-
nanzamt streitig ist, wird es sich in der Regel nur noch 
um Verwaltungskosten handeln. 

n Im Streitfall lagen nicht abziehbare Verwaltungskos-
ten vor. Denn der vermüllte Zustand des Grundstücks 
hinderte den Kläger nicht, sein Erbe anzutreten. Die 
Entrümpelung war vielmehr erforderlich, um das 
Grundstück möglichst gewinnbringend zu verkaufen. 

Hinweise: Zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören u. a. 
die Kosten der Nachlassabwicklung wie die Kosten der 
Eröffnung des Testaments, der Erteilung des Erbscheins, 
der Feststellung des Umfangs und des Wertes des Nach-
lasses, die für die Umschreibung des Grundbuchs anfal-
lenden Kosten sowie die Kosten der Testamentsvollstre-
ckung. Ebenfalls abziehbar sind die Kosten zur Erlangung 
des Nachlasses wie z. B. Prozess- und Beratungskosten in 
einem Rechtsstreit gegen einen Miterben, der einen höhe-
ren Anteil am Nachlass geltend macht. Die Erbschaftsteuer 
selbst ist übrigens nicht abziehbar. 

Klauseln bei Schönheitsreparaturen 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in drei Entscheidun-
gen mit der Wirksamkeit formularmäßiger Renovierungs- 
und Abgeltungsklauseln beschäftigt und seine bisherige 
Rechtsprechung geändert. Zum einen hat der BGH formu-
larmäßige Quotenabgeltungsklauseln gekippt. Zum ande-
ren halten die Richter die formularmäßige Übertragung der 
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Schönheitsreparaturen auf den Mieter dann für unwirksam, 
wenn die Wohnung unrenoviert übergeben wurde. 

Hintergrund: Durch Renovierungsklauseln wird die (grund-
sätzlich dem Vermieter obliegende) Pflicht zur Vornahme 
der Schönheitsreparaturen auf den Mieter abgewälzt. (Quo-
ten-)Abgeltungsklauseln erlegen dem Mieter die Pflicht zur 
anteiligen Tragung von Kosten der Schönheitsreparaturen 
für den Fall auf, dass die Wohnung am Ende des Mietver-
hältnisses Abnutzungs- oder Gebrauchsspuren aufweist, 
die Schönheitsreparaturen aber nach dem in der Renovie-
rungsklausel festgelegten Fristenplan noch nicht fällig sind. 

Im ersten Streitfall hatte der Vermieter den Mieter wegen 
unterlassener Schönheitsreparaturen auf Schadensersatz 
verklagt. Der BGH wies die Klage ab: Die formularmäßige 
Abwälzung der Reparaturen auf die Mieter ist unwirksam, 
denn nach den Feststellungen des Gerichts waren bei 
Mietbeginn Streicharbeiten erforderlich, sodass die Mieter 
eine unrenovierte Wohnung übernommen hatten. Der ihnen 
gewährte Nachlass von einer halben Monatsmiete stellte 
keinen angemessenen Ausgleich dar. 

Im zweiten Streitfall wies der BGH die Sache an die Vor-
instanz zurück: Hier muss der Mieter nun nachweisen, ob 
die Wohnung zu Vertragsbeginn unrenoviert übergeben 
worden und die Abwälzung der Schönheitsreparaturen 
deshalb unwirksam ist. Es kommt darauf an, ob etwaige 
Gebrauchsspuren so erheblich sind, dass die Räume den 
Gesamteindruck einer unrenovierten Wohnung vermitteln. 
Zusätzlich hat der Senat entschieden, dass ein – von der 
klagenden Vermieterin hilfsweise geltend gemachter – 
Anspruch auf anteilige Kostentragung nach einer Quoten-
abgeltungsklausel nicht besteht. 

Im dritten Streitfall hat der BGH eine Schadensersatzpflicht 
des Mieters wegen unterlassener Schönheitsreparaturen 
ebenso verneint; denn die dortige Formularklausel stellte 
z. T. auf starre Fristen ab und war deshalb insgesamt un-
wirksam. Auf die Frage, ob die Wohnung bei Vertragsbe-
ginn renoviert übergeben worden war, kam es nicht an. 

Mindestlohn: Urlaubsgeld und 
Sonderzahlung 
Arbeitgeber dürfen ein zusätzliches Urlaubsgeld und eine 
jährliche Sonderzahlung nicht auf den Mindestlohn anrech-
nen. Eine Änderungskündigung, mit der eine derartige 
Anrechnung erreicht werden soll, ist unwirksam. 

Hintergrund: Das Mindestlohngesetz selbst trifft keine 
Aussage dazu, welche Vergütungsbestandteile neben dem 
Festgehalt in den Mindestlohn eingerechnet werden kön-
nen und welche nicht. Nunmehr hat das Arbeitsgericht 
Berlin in einer ersten Entscheidung zum Thema geurteilt, 
ob eine Anrechnung von Urlaubsgeld und jährlicher Son-
derzahlung zulässig ist. 

Streitfall: Die Klägerin wurde von ihrer Arbeitgeberin gegen 
eine Grundvergütung von 6,44 €/Stunde zzgl. Leistungszu-
lage und Schichtzuschlägen beschäftigt. Sie erhielt ferner 
ein zusätzliches Urlaubsgeld sowie eine nach Dauer der 
Betriebszugehörigkeit gestaffelte Jahressonderzahlung. Die 
Arbeitgeberin kündigte der Klägerin und bot ihr gleichzeitig 

an, das Arbeitsverhältnis mit einem Stundenlohn von 8,50 € 
bei Wegfall sämtlicher Sonderzahlungen fortzusetzen. 

Entscheidung: Die hiergegen gerichtete Klage hatte vor 
dem Arbeitsgericht Berlin Erfolg: 

n Der gesetzliche Mindestlohn soll unmittelbar die Ar-
beitsleistung des Arbeitnehmers entgelten. 

n Daher darf der Arbeitgeber die Leistungen, die – wie 
das zusätzliche Urlaubsgeld und die Jahressonder-
zahlung – nicht diesem Zweck dienen, nicht auf den 
Mindestlohn anrechnen. Die Änderungskündigung 
war daher unzulässig. 

Hinweis: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, 
die Berufung wurde zugelassen. Arbeitgeber, die auf 
Nummer sicher gehen wollen, sollten einen Grundlohn 
zahlen, der ohne jegliche Zulagen einen Stundenlohn von 
8,50 € brutto nicht unterschreitet. 

 


